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Stadt Osnabrück 
CDU-Fraktion 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5624 
Vorlageart: Antrag 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Nutzbarmachung der bewilligten Mittel für das Vereinsgebäude in Pye / 
Antrag der CDU-Fraktion 

 
Datum: 10.06.2026 
Bearbeitung: CDU-Fraktion Geschäftsstelle 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 

Schul- und Sportausschuss (Vorberatung) 25.06.2026 Ö  
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 30.06.2026 N  
Rat der Stadt Osnabrück (Entscheidung) 30.06.2026 Ö  

 
Beschluss: 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, die haushalts- und förderrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen und dem Rat entsprechende Umsetzungsoptionen vorzulegen, damit die vom Rat 
beschlossenen Mittel in Höhe von 120.000 Euro für die Sportinfrastruktur in Pye 
zweckentsprechend eingesetzt werden können. 

Dabei ist insbesondere zu prüfen und darzustellen, auf welchem Weg eine Verwendung der 
Mittel auch für Maßnahmen an vereinseigenen Gebäuden auf städtischem Grund ermöglicht 
werden kann. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung 
des Vereinsheims sowie zur Verbesserung der Barrierefreiheit. 

Ziel ist es, die vom Rat bereitgestellten Mittel zeitnah, rechtssicher und entsprechend der 
ursprünglichen politischen Zielsetzung für die Stärkung der Sportinfrastruktur im Stadtteil Pye 
nutzbar zu machen. 

 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
 
Sachverhalt: 
 

Der Rat der Stadt Osnabrück hat im Dezember 2024 mit breiter Mehrheit Mittel in Höhe von 
120.000 Euro für das Vereinsgebäude in Pye beschlossen. Eine Umsetzung der Maßnahme 
konnte bislang jedoch nicht erfolgen, insbesondere aufgrund haushalts- und förderrechtlicher 
Fragestellungen hinsichtlich der konkreten Mittelverwendung. 
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Ungeachtet dessen besteht weiterhin ein erheblicher Investitions- und Sanierungsbedarf. 
Dies betrifft insbesondere das Vereinsheim, bei dem Maßnahmen zur Modernisierung und 
zur Herstellung von Barrierefreiheit erforderlich sind.  

Nach aktuellem Kenntnisstand befindet sich das Vereinsheim im Eigentum des Vereins, 
steht jedoch auf einem städtischen Grundstück. Daraus ergeben sich besondere 
Anforderungen an die Ausgestaltung einer möglichen Förderung beziehungsweise 
Mittelverwendung. 

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, einen rechtssicheren und praktikablen Weg zu 
entwickeln, damit die vom Rat bereitgestellten Mittel entsprechend der beschlossenen 
politischen Zielsetzung wirksam eingesetzt werden können. Vergleichbare 
Fallkonstellationen im Stadtgebiet haben gezeigt, dass hierfür grundsätzlich geeignete 
Instrumente zur Verfügung stehen. 

Mit diesem Antrag wird die Verwaltung beauftragt, in Absprache mit dem Vorstand des PSV, 
die notwendigen Voraussetzungen zu prüfen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für die 
Verwendung der bereitgestellten Mittel vorzulegen. 

gez. Petra Knabenschuh 
CDU-Fraktion 
 
 
Anlage/n 
Keine 
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